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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 

Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 277/2021 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5 Siegen, 05.03.2021 
Bereich: Fachberatung / Verw. Kindertagesstätten 
Bearbeitet von: Dr. Raimund Jung, Fadia Taha 

 

Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 

 

Haupt- und Finanzausschuss 17.03.2021 

Rat 14.04.2021 

Jugendhilfeausschuss 22.04.2021 

Kurzbezeichnung: 

 
Kostenfreie warme Mittagsmahlzeit in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, den Trägern von Kindertageseinrichtungen 
ab dem 01.01.2021 einen freiwilligen Zuschuss zu gewähren, wenn in der Einrichtung 
betreute Kinder von Eltern mit einem Familieneinkommen unter 30.000,00 € p.a. eine 
kostenfreie warme Mittagsmahlzeit erhalten. Der Zuschuss beträgt bis zu 3,00 € pro 
Mahlzeit und wird nur dann gewährt, wenn den Eltern kein höherer Beitrag pro Mahlzeit in 
Rechnung gestellt wird. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Stadt Siegen gewährt seit Jahren für Kinder, deren Familieneinkommen unter  
30.000,00 € p.a. beträgt und die nicht zum Bezug von Leistungen nach den Bildungs- und 
Teilhaberegelungen berechtigt sind, einen Zuschuss von derzeit 2,70 € pro warmer Mittags-
mahlzeit. 
 
Aufgrund geringerer Umsätze und eines erhöhten Hygieneaufwandes sind die Preise für die 
Mittagsmahlzeiten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege inzwischen zum Teil 
deutlich gestiegen.  
 
Nach Vorberatungen in der Arbeitsgemeinschaft gemäß § 78 SGB VIII und im Unterausschuss 
Kindertagesbetreuung empfiehlt der Jugendhilfeausschuss, den Zuschuss für die warme Mit-
tagsmahlzeit für Kinder, deren Familieneinkommen unter 30.000,00 € p.a. liegt, auf bis zu 
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3,00 €, rückwirkend ab 01.01.2021, zu erhöhen. Bei geringeren Kosten der Mahlzeit in der 
jeweiligen Einrichtung wird der Zuschuss entsprechend gekürzt. 
 
Im Jahr 2019 wurden durch die Stadt Zuschüsse in 311 Fällen, im Jahr 2020 in 163 Fällen und 
2021 voraussichtlich in 250 Fällen gewährt. 
 
Die Mehrkosten in Höhe von geschätzten 20.000,00 € im Jahr 2021 werden durch 
Einsparungen im letzten und im laufenden Jahr kompensiert. Die erforderlichen Mittel sind 
im Haushaltsentwurf 2021 veranschlagt. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
20.000,00 € 
(geschätzte  
Mehrkosten) 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 

 

       

 im Ergebnisplan 

 

 2021 

 Nein  Ja, mit 

 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 

06020100 

Sachkonto 
5318000 

 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. 
dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 

 

 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
André Schmidt 
Dezernent 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
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